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Aufbau der Entscheidungsbesprechung

Erwägungen 
des EuGH

Folgeüber-
legungen

Sachverhalt, 
Verfahren, 

Rechtsfrage



EuGH C-655/19, LN –
Sachverhalt, Verfahren, 
Rechtsfrage
• LN vergab mehrere Darlehen an einen (privaten) 

Darlehensschuldner. Diese Darlehen war mit 

Grundpfandrechten besichert

• Annahme des EuGH: LN übte durch Vergabe von 

Darlehen keine wirtschaftliche Tätigkeit aus

• Nachdem der Darlehensnehmer nicht zurückzahlen 

konnte, wurde über diese Immobilien ein 

Zwangsversteigerungsverfahren eröffnet

• LN bot mit und ersteigerte drei Immobilien



EuGH C-655/19, LN –
Sachverhalt, Verfahren, 
Rechtsfrage

• 2010 bis 2012: Verkauf dieser Immobilien (und einer 

aus seinem Privatvermögen)

• LN vertrat die Ansicht, dass diese Immobilienverkäufe 

nicht steuerbar sind

• Das zuständige Finanzamt setzte USt für die Verkäufe 

der Jahre 2010 und 2012 fest

• Strittig war, ob diese Immobilienverkäufe eine 

wirtschaftliche Tätigkeit darstellen



EuGH C-655/19, LN –
Erwägungen des EuGH
• „Steuerpflichtiger“ > „wirtschaftliche Tätigkeit“ > „Nutzung von körperlichen 

oder nicht körperlichen Gegenständen zur nachhaltigen Erzielung von 

Einnahmen“

• Bloßer Erwerb und bloße Verkauf eines Gegenstandes ist keine Nutzung zur 

nachhaltigen Einnahmenerzielung

• Bloße Ausübung des Eigentumsrechts ist keine wirtschaftliche Tätigkeit

• Ein maßgebliches Beurteilungskriterium für wirtschaftliche Tätigkeit bei 

Immobilienverkäufen ist Setzen aktiver Schritte zur Vermarktung mit 

ähnlichen Mitteln wie Erzeuger, Händler oder Dienstleistender

• Unbeachtlich: Zahl und Umfang der Verkäufe



EuGH C-655/19, LN –
Erwägungen des EuGH
Art 9 Abs 1 Unterabsatz 2 MwStSyst-RL: 

„Als „wirtschaftliche Tätigkeit“ gelten alle Tätigkeiten eines Erzeugers, 

Händlers oder Dienstleistenden einschließlich der Tätigkeiten der 

Urproduzenten, der Landwirte sowie der freien Berufe und der diesen 

gleichgestellten Berufe. Als wirtschaftliche Tätigkeit gilt insbesondere die 

Nutzung von körperlichen oder nicht körperlichen Gegenständen zur 

nachhaltigen Erzielung von Einnahmen.“



EuGH C-655/19, LN –
Erwägungen des EuGH

• Zwei für die Beurteilung entscheidende Faktoren

1. LN wollte mit Verkäufen Vermögen wiederherstellen

2. LN setzte keine aktiven Schritte zur Vermarktung; er agierte nicht 

wie Erzeuger, Händler oder Dienstleistender

• Verkäufe erfolgten im Rahmen der Verwaltung des 

Privatvermögens unter der bloßen Ausübung des Eigentumsrechts

• Unschädlich: Liquidation wurde nicht abgewartet



EuGH C-
655/19, LN 
–
Folgeüber-
legungen

Annahme des EuGH: LN übte 

durch Vergabe von Darlehen keine 

wirtschaftliche Tätigkeit aus…



EuGH C-
655/19, LN 
–
Folgeüber-
legungen

…wie wären die Immobilienverkäufe zu 

bewerten, wenn die Darlehensvergabe 

eine wirtschaftliche Tätigkeit wäre?

• Immobilienverkäufe sind Teil der 

wirtschaftlichen Tätigkeit, sohin 

steuerbar

• Immobilien gelten als für das 

Unternehmen ausgeführt (kein 

Privatvermögen)



EuGH C-
655/19, LN 
–
Folgeüber-
legungen

…wie wären die Immobilienverkäufe zu 

bewerten, wenn es das Darlehen nicht 

gäbe und keine andere wirtschaftliche 

Tätigkeit ausgeübt werden würde? 

• EuGH stRsp: Bloßer Erwerb und 

bloßes Halten von Gesellschafts-

anteilen ist keine wirtschaftliche 

Tätigkeit

• EuGH in Welcome Trust (C-155/94): 

Veräußerung von Gesellschafts-

anteilen muss keine wirtschaftliche 

Tätigkeit sein



EuGH C-
655/19, LN 
–
Folgeüber-
legungen

…wie wären die Immobilienverkäufe zu 

bewerten, wenn es das Darlehen nicht 

gäbe und keine andere wirtschaftliche 

Tätigkeit ausgeübt werden würde? 

• EuGH in KapHag Renditefonds 

(C-442/01): Beteiligung einer 

Privatperson gegen Bareinlage ist 

keine wirt. Tätigkeit

• Hintergrund: Ausübung des 

Eigentumsrechts



EuGH C-
655/19, LN 
–
Folgeüber-
legungen

EuGH in Slaby: Anknüpfung an diese Rsp

für Veräußerungen von Grundstücken

Nach dem EuGH in Slaby u.a. (C-180//10 

und C-181/10) sind folgende Umstände für 

sich allein für die Einordnung als 

wirtschaftliche Tätigkeit nicht maßgeblich: 

• Zahl und Umfang der Verkäufe

• Parzellierung eines Grundstücks

• Zeitraum der fraglichen Umstände

• Höhe der Einnahmen

EuGH in Welcome Trust (C-155/94): 

Hinzuziehung von Beratungsgesellschaften



EuGH C-
655/19, LN 
–
Folgeüber-
legungen

• EuGH in Slaby (C-180//10 und C-

181/10): Aktive Schritte zum Vertrieb 

von Grund und Boden betreffen nicht 

mehr bloße Ausübung des ET-Rechts

EuGH in Slaby (C-180/10 und C-181/10): 

„Derartige aktive [Vertriebs-]Schritte 

können insbesondere in einer Erschließung 

der Grundstücke oder in der Durchführung 

bewährter Vertriebsmaßnahmen bestehen.“



EuGH C-
655/19, LN 
–
Folgeüber-
legungen

• EuGH in Trgovina Prizma (C-331/14): 

Maßgeblich sind auch die Umstände 

der Veräußerung. Der Verkauf eines 

im Privatvermögen befindlichen 

Grundstückes kann in eine 

wirtschaftliche Tätigkeit eingebettet 

sein. 

• EuGH in IO (C-420/18): Aktive 

Vermarktungsschritte sind keine 

zwingende Voraussetzung für eine 

wirtschaftliche Tätigkeit



EuGH C-
655/19, LN 
–
Folgeüber-
legungen

Maßgeblich für die Einordnung als 

wirtschaftliche Tätigkeit ist die konkrete 

Veräußerung im Rahmen ihrer Einbettung 

in ihre konkreten Einzelfallsumstände



EuGH C-
655/19, LN 
–
Bedeutung 
für 
Österreich

Rsp des VwGH zur Nachhaltigkeit: 

• Eine (mit Wiederholungsabsicht) 

oder mehrere Tätigkeiten oder eine 

lange andauernde Tätigkeit ohne 

Wiederholungsabsicht 

• Beurteilung nach objektiven 

Kriterien

• Abgrenzung zur einmaligen oder 

gelegentlichen (fallweisen) Tätigkeit

• Nicht nachhaltig (zB): Veräußerung 

eines einzigen bebauten 

Grundstückes



EuGH C-
655/19, LN 
–
Bedeutung 
für 
Österreich

Rsp des VwGH zur Nachhaltigkeit bei 

Verkäufen von Privatvermögen: 

• Nachhaltigkeit besteht nicht, wenn die 

Verkäufe nur gelegentlich erfolgen und 

der „innere Zusammenhang“ gleichartiger 

Tätigkeiten fehlt (VwGH 20.04.2004, 

2000/13/0109)

• Nicht nachhaltig (zB): Tausch von 

Briefmarken durch private Sammler im 

Rahmen eines Sammlungszweckes, 

Verkauf von  angesparten Goldmünzen
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Vielen Dank für 
Ihre 

Aufmerksamkeit!
Viel Spaß bei der Diskussion und 

den anderen Vorträgen ☺


